
§ 15 

Sonderpädagogische Beratungs-, Unterstützungs- 
und Bildungsangebote in allgemeinen Schulen 

und sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren 

(1) Die Erziehung, Bildung und Ausbildung von Schülern mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Beratungs-, Unterstützungs- und Bildungsangebot ist Aufgabe aller Schulen. Diese Schüler werden zu den 

Bildungszielen der allgemeinen Schulen geführt, soweit der besondere Anspruch der Schüler nicht eigene 

Bildungsziele erfordert. Sonderpädagogische Beratung, Unterstützung und Bildung zielt auch auf die best-

mögliche berufliche Integration. Schwerpunkte sonderpädagogischer Beratung, Unterstützung und Bildung 

(Förderschwerpunkte) sind insbesondere 

1. Lernen, 

2. Sprache, 

3.emotionale und soziale Entwicklung, 

4. Sehen, 

5. Hören, 

6.geistige Entwicklung, 

7. körperliche und motorische Entwicklung, 

8. Schüler in längerer Krankenhausbehandlung. 

(2) Die sonderpädagogische Beratung, Unterstützung und Bildung findet in den allgemeinen Schulen statt, 

soweit Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot kein sonderpädagogisches Bil-

dungs- und Beratungszentrum besuchen. Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren unter-

stützen die allgemeinen Schulen bedarfsgerecht bei der sonderpädagogischen Beratung, Unterstützung und 

Bildung. Sie werden in der Regel in Typen geführt, die den Förderschwerpunkten nach Absatz 1 entspre-

chen. 

(3) Wenn die besondere Aufgabe des sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums eine Inter-

natsunterbringung der Schüler erfordert, ist der Schule ein Internat anzugliedern, in dem die Schüler Unter-

kunft, Verpflegung und eine familiengemäße Betreuung erhalten (sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-

tungszentrum mit Internat). 

(4) Besuchen Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot eine allgemeine Schule, 

können die Bildungsziele und Leistungsanforderungen von denen der besuchten Schule abweichen (zieldif-

ferenter Unterricht); für die gymnasiale Oberstufe und die Bildungsgänge beruflicher Schulen in der Sekun-

darstufe II gelten die allgemeinen Regelungen. 

(5) Gemeinsamer Unterricht für Schüler mit und ohne Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsan-

gebot kann auch an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren stattfinden, wenn die personellen 

und sächlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann im Einvernehmen mit den beteiligten Schulträgern kooperative Organi-

sationsformen des gemeinsamen Unterrichts an allgemeinen Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentren einrichten. 

  



§ 8a 

Gemeinschaftsschule 

(1) Die Gemeinschaftsschule vermittelt in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I 

je nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten eine der Hauptschule, der Realschule oder dem Gymna-

sium entsprechende Bildung. Den unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entspricht sie 

durch an individuellem und kooperativem Lernen orientierten Unterrichtsformen. Die Gemeinschaftsschule 

bildet nach pädagogischen Gesichtspunkten Lerngruppen. Leitend für die Bildung von Lerngruppen sind 

nicht schulartspezifische, sondern pädagogische Gesichtspunkte. Die Gemeinschaftsschule wird als christli-

che Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen der Artikel 15 und 16 der Landesverfassung geführt. 

(2) Die Gemeinschaftsschule ist mindestens zweizügig. Sie kann auch eine Grundschule nach § 5 und im 

Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe nach § 8 Absatz 5 führen; sie führt auch in 

diesen Fällen die Schulartbezeichnung Gemeinschaftsschule. 

(3) Die Gemeinschaftsschule wird in Sekundarstufe I an vier, auf Antrag des Schulträgers und mit Zustim-

mung der Schulkonferenz an drei Tagen in der Woche als eine für Schüler und Eltern verbindliche (§ 72 

Abs. 3) Ganztagsschule in einem Umfang von acht Zeitstunden pro Tag geführt. 

(4) Jeweils nach Maßgabe der hierfür geltenden Regelungen erwerben die Schüler in der Sekundarstufe I im 

fünften oder sechsten Schuljahr den Hauptschulabschluss oder im sechsten Schuljahr den Realschulab-

schluss oder einen dem Realschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand durch die Versetzung in die Ein-

gangsklasse der gymnasialen Oberstufe; dabei müssen dem Unterricht in dem jeweiligen Abschlussjahr für 

die betroffenen Schüler in allen Fächern und Fächerverbünden die jeweiligen Anforderungen der in Absatz 1 

genannten Schularten zugrunde liegen. 

(5) * Die Gemeinschaftsschulen entstehen auf Antrag der Schulträger nach Zustimmung des Kultusministe-

riums 

 

1. durch die Einrichtung einer neuen Schule oder 

2. mit Zustimmung der Schulkonferenz durch eine Schulartänderung bestehender auf der Grundschule auf-

bauender Schulen. 

§ 30 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

(6) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung besondere Bestimmungen zu erlassen, 

insbesondere zur Organisation, zur Binnendifferenzierung im Unterricht und zur Leistungsmessung. 

Fußnoten 
*  

Red. Anm.: 

Art. 6 des Gesetzes vom 24. April 2012 (GBl. S. 209, 212) lautet: “Dieses Gesetz tritt am Tag nach 

seiner Verkündung mit der Maßgabe in Kraft, dass bei einer Schulartänderung bestehender allgemein 

bildender Schulen nach § 8a Absatz 5 SchG ein Schulverbund der aufbauenden Gemeinschaftsschule 

mit der bisherigen auslaufenden Schulart vorübergehend möglich ist.” 
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D. Schulverbund (§§ 16-18) 

§ 16  

Verbund von Schularten 

Mehrere Schularten können organisatorisch in einer Schule verbunden sein. Dies gilt auch für Fälle des § 8 a 

Absatz 2 Satz 2 erste Alternative; im Übrigen ist die Gemeinschaftsschule grundsätzlich nicht mit einer all-

gemein bildenden oder beruflichen Schule verbunden. Schularten nach den §§ 10 bis 14 und Typen der be-

ruflichen Gymnasien sowie die entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sol-

len organisatorisch in einer Schule verbunden sein, soweit dies von der Aufgabenstellung ihrer Typen und 

ihrem räumlichen Zusammenhang her möglich ist. 

§ 17  

Bildungszentren 

(1) In Bildungszentren arbeiten räumlich zusammengefaßte selbständige Schulen pädagogisch und organisa-

torisch zusammen. 

(2) Die Zusammenarbeit dient im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften insbesondere der Ab-

stimmung in Lernangebot, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmitteln und fördert die Durchlässigkeit zwi-

schen den beteiligten Schulen; sie erleichtert den schulartübergreifenden Lehrereinsatz, die gemeinsame 

Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die gemeinsame Nutzung von schulischen Einrichtungen. 

(3) Selbständige Schulen, an denen Schularten nach den §§ 10 bis 14 und Typen der beruflichen Gymnasien 

geführt werden, sollen in geeigneten Fällen zu Bildungszentren zusammengefaßt werden (Berufsschulzen-

tren). Ihnen können überbetriebliche Ausbildungsstätten unter Aufrechterhaltung der bestehenden Träger-

schaft angegliedert werden. 

(4) Das Kultusministerium kann, soweit erforderlich durch Rechtsverordnung, nähere Vorschriften über die 

Voraussetzungen für die Einrichtung und die Aufgaben von Bildungszentren sowie die Koordinierung und 

die Zusammenarbeit der einzelnen Schulen erlassen. 

(5) Für die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Bildungszentren gelten die Vorschriften des § 30 

entsprechend. 

§ 18  

Regionaler Verbund 

(1) Benachbarte Schulen, die nicht in einem Bildungszentrum zusammengefaßt sind, sollen pädagogisch 

zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit dient vor allem der Koordinierung pädagogischer Maßnahmen, 

insbesondere des Unterrichtsangebots, der Lehr- und Lernmittel sowie der Verteilung der Schüler bei der 

Aufnahme in Schulen desselben Schultyps im Rahmen des § 88 Abs. 4. 

(2) Mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde können Schüler mehrerer Schulen in einzelnen gemeinsa-

men Unterrichtsveranstaltungen einer dieser Schulen zusammengeführt werden. 

E. Ergänzung und Weiterentwicklung des Schulwesens (§§ 19-22) 
 
 
 
 



§ 19 Bildungsberatung 

(1) Die Bildungsberatung soll in allen Schularten gewährleistet und stufenweise ausgebaut werden. Zu ihren 

Aufgaben gehören insbesondere die Information und Beratung der Schüler und Erziehungsberechtigten über 

die für die Schüler geeigneten Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung) sowie die Beratung bei Schulschwie-

rigkeiten in Einzelfällen. Die Einrichtungen der Bildungsberatung unterstützen die Schulen und Schulauf-

sichtsbehörden in psychologisch-pädagogischen Fragen und tragen dadurch zur Weiterentwicklung des 

Schulwesens bei. 

(2) Die Aufgaben der Bildungsberatung werden unbeschadet des Erziehungs- und Bildungsauftrags der ein-

zelnen Lehrer durch die überörtlich einzurichtenden schulpsychologischen Beratungsstellen und an den 

Schulen vornehmlich durch Beratungslehrer erfüllt. 

(3) Soweit die Bildungsberatung auf Ersuchen von Schülern oder Erziehungsberechtigten tätig wird, bedarf 

es für die Untersuchung der Einwilligung der Berechtigten. 

(4) Beratungslehrer und schulpsychologische Beratungsstellen arbeiten untereinander und mit anderen Bera-

tungsdiensten, insbesondere mit den für die Berufs- und Studienberatung zuständigen Stellen zusammen. 

§ 20 Schulkindergarten 

Für Kinder, die unter § 82 Absatz 1 Satz 1 fallen und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder vor Be-

ginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen, sollen Schulkindergärten eingerichtet werden. 

§ 21 Hausunterricht 

Schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule nicht 

besuchen können, soll Hausunterricht in angemessenem Umfang erteilt werden. Das Kultusministerium wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit den beteiligten Ministerien Umfang und Inhalt des Hausunterrichts 

sowie die Voraussetzungen für seine Erteilung und für die Unterrichtspersonen zu bestimmen. 

§ 22 Weiterentwicklung des Schulwesens 

(1) Wenn die Entwicklung des Bildungswesens, veränderte Lebens- und Berufsaufgaben oder die Wahrung 

der Einheit des deutschen Schulwesens es notwendig machen, können Schulversuche eingerichtet werden. 

Das gilt insbesondere zur Entwicklung und Erprobung neuer pädagogischer und schulorganisatorischer Er-

kenntnisse, insbesondere 

1.neuer Organisationsformen für Unterricht und Erziehung sowie für die Verwaltung der Schulen, 
2.wesentlicher inhaltlicher Änderungen, 
3.neuer Lehrverfahren und Lehrmittel. 

(2) Schulversuche können durchgeführt werden 

1.durch Einrichtung von Versuchsschulen, 
2. dadurch, daß die oberste Schulaufsichtsbehörde einer bestehenden Schule 

Eigenschaften und Aufgaben einer Versuchsschule überträgt; falls damit für den 
Schulträger Mehrbelastungen verbunden sind, bedarf es dessen Zustimmung. 

  



Untere Schulaufsichtsbehörde 

(1) Untere Schulaufsichtsbehörde für alle in ihrem Schulaufsichtsbezirk liegenden Grund-, Haupt-, Werkre-

al- und Realschulen, Gemeinschaftsschulen sowie die entsprechenden sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren mit Ausnahme der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat ist 

das Staatliche Schulamt. 

(2) Die untere Schulaufsichtsbehörde führt 

1. die Fachaufsicht, 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer, 
3. die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Angelegenheiten, 

soweit nicht Aufgaben der Schulaufsicht einer anderen Schulaufsichtsbehörde durch Ge-

setz, Rechts- oder Verwaltungsvorschrift nach § 35 Abs. 3 zugewiesen sind. 

§ 34 

Obere Schulaufsichtsbehörde 

(1) Obere Schulaufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium. 

(2) Die obere Schulaufsichtsbehörde führt 

1.die Fachaufsicht über die Schulen, 
2. die Dienstaufsicht über die Schulleiter und Lehrer, 
3.die Aufsicht über die Erfüllung der dem Schulträger obliegenden Angelegenhei 
ten, soweit nicht die untere Schulaufsichtsbehörde zuständig ist, 
4.die Dienst- und Fachaufsicht über die unteren Schulaufsichtsbehörden. 

soweit nicht Aufgaben der Schulaufsicht einer anderen Schulaufsichtsbehörde durch 

Rechtsvorschrift zugewiesen sind. 

§ 35  

Oberste Schulaufsichtsbehörde 

(1) Oberste Schulaufsichtsbehörde ist das Kultusministerium. 

(2) Die oberste Schulaufsichtsbehörde ist für alle Angelegenheiten der Schulaufsicht zuständig, die nicht 

durch Gesetz anderen Behörden zugewiesen sind. Sie führt im Rahmen ihres Geschäftsbereichs die Fachauf-

sicht über die oberen Schulaufsichtsbehörden sowie die Dienstaufsicht über die Bediensteten des schulpsy-

chologischen und schulpädagogischen Dienstes. 

(3) Die oberste Schulaufsichtsbehörde regelt insbesondere 

 die Aufgaben und Ordnungen jeder Schulart, 

 die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln, 

 das Aufnahmeverfahren für die Schulen, 

 die Versetzungs- und Prüfungsordnungen, 

 die Anerkennung außerhalb des Landes erworbener schu-

lischer Abschlüsse und Berechtigungen, 

 die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung der Lehrer; für 

die Lehramtsprüfungen im Fach Theologie (Religionspä-

dagogik) können die jeweiligen Religionsgemeinschaften 

einen Beauftragten als einen der Prüfer benennen, 



 die Aufgaben der unteren und oberen Schulaufsichtsbe-

hörden, 

 die Ferienordnung 

und erläßt die hierfür erforderlichen Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften. 

(4) Grundlage für Unterricht und Erziehung bilden die Bildungs- und Lehrpläne sowie die Stundentafeln, in 

denen Art und Umfang des Unterrichtsangebotes einer Schulart festgelegt sind. Bildungs- und Lehrpläne 

sowie Stundentafeln richten sich nach dem durch Verfassung, § 1 und die jeweilige Schulart vorgegebenen 

Erziehungs- und Bildungsauftrag; sie haben die erzieherische Aufgabe der Schule und die entsprechend der 

Schulart angestrebte Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu berücksichtigen. Die Bil-

dungs- und Lehrpläne werden im Amtsblatt des Kultusministeriums bekanntgemacht. Bei Bildungs- und 

Lehrplänen, die nur für wenige Schulen gelten, kann ausnahmsweise hiervon abgesehen werden; in diesem 

Fall sind die Bildungs- und Lehrpläne den Schulen zu übersenden. 

(5) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Zuständigkeiten, die durch dieses Ge-

setz begründet sind, auf nachgeordnete Schulaufsichtsbehörden zu übertragen, soweit dies zur sachgerechten 

Erledigung geboten erscheint. Soweit die obere Schulaufsichtsbehörde betroffen ist, bedarf die Rechtsver-

ordnung des Einvernehmens des Innenministeriums. 

  



B. Pflicht zum Besuch der Grundschule 
und einer auf ihr aufbauenden Schule 

(§§ 73-76) 

§ 73  

Beginn der Schulpflicht*  

(1) Mit dem Beginn des Schuljahres sind alle Kinder, die bis 30. September des laufenden Kalenderjahres 

das sechste Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, die Grundschule zu besuchen. Dasselbe gilt für die 

Kinder, die bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben und von 

den Erziehungsberechtigten in der Grundschule angemeldet wurden. 

(2) Nach Abschluß der Grundschule sind alle Kinder verpflichtet, eine auf ihr aufbauende Schule zu besu-

chen. 

Fußnoten 
*  

§ 73 in der Fassung der Verordnung vom 17. Juli 2003 (GBl. S. 359) tritt stufenweise mit der Maß-

gabe in Kraft, dass der in § 73 Abs. 1 Satz 1 genannte Stichtag zum Schuljahr 2005/2006 auf den 31. 

Juli und zum Schuljahr 2006/2007 auf den 31. August gelegt wird. (Artikel 2 Abs. 2 der Verordnung 

vom 17. Juli 2003 (GBl. S. 359)) 

§ 74  

Vorzeitige Aufnahme und Zurückstellung 

(1) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können Kinder, die gemäß § 73 Abs. 1 noch nicht schul-

pflichtig sind, zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn auf Grund ihres 

geistigen und körperlichen Entwicklungsstandes zu erwarten ist, daß sie mit Erfolg am Unterricht teil-

nehmen werden. Die Entscheidung über den Antrag trifft die Schule; bestehen Zweifel am hinreichen-

den geistigen und körperlichen Entwicklungsstand des Kindes, zieht die Schule ein Gutachten des Ge-

sundheitsamtes bei. Wird dem Antrag stattgegeben, beginnt die Schulpflicht mit der Aufnahme in die 

Schule. 

(2) Kinder, von denen bei Beginn der Schulpflicht auf Grund ihres geistigen oder körperlichen Ent-

wicklungsstandes nicht erwartet werden kann, daß sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen, können 

um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden; mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten 

können auch Kinder zurückgestellt werden, bei denen sich dies während des ersten Schulhalbjahres 

zeigt. Die Entscheidung trifft die Schule unter Beiziehung eines Gutachtens des Gesundheitsamtes. 

Die Zeit der Zurückstellung wird auf die Dauer der Pflicht zum Besuch der Grundschule nicht ange-

rechnet. 

(3) Kinder, die vorzeitig eingeschult oder vom Schulbesuch zurückgestellt werden sollen, sind ver-

pflichtet, sich auf Verlangen der Schule bzw. der Schulaufsichtsbehörde an einer pädagogisch-

psychologischen Prüfung (Schuleignungsprüfung und Intelligenztest) zu beteiligen und vom Gesund-

heitsamt untersuchen zu lassen. 
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§ 75  

Dauer der Schulpflicht 

(1) Die Pflicht zum Besuch der Grundschule dauert mindestens vier Jahre. Der Übergang in eine auf 

der Grundschule aufbauende Schule ist erst zulässig, wenn das Ziel der Abschlußklasse der Grund-

schule erreicht ist; dies gilt nicht im Falle eines zieldifferenten Unterrichts nach § 15 Absatz 4. 

(2) Die Pflicht zum Besuch einer Schule gemäß § 73 Abs. 2 dauert fünf Jahre. Für Kinder, die in dieser 

Zeit den Hauptschulabschluss nicht erreicht haben, kann die Schule die Schulpflicht um ein Jahr ver-

längern. 

(3) Für Schüler, die nach zehnjährigem Schulbesuch die Schulpflicht nach den Absätzen 1 und 2 noch 

nicht erfüllt haben, kann die Schule die Beendigung der Schulpflicht feststellen. Die Schulaufsichtsbe-

hörde kann diese Feststellung auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach neunjährigem Schulbesuch 

treffen, insbesondere, wenn von einem weiteren Schulbesuch eine sinnvolle Förderung des Schülers 

nicht erwartet werden kann. 

§ 76  

Erfüllung der Schulpflicht 

(1) Zum Besuch der in § 72 Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Schulen sind alle Kinder und Jugendlichen ver-

pflichtet, soweit nicht für ihre Erziehung und Unterrichtung in anderer Weise ausreichend gesorgt ist. 

Anstelle des Besuchs der Grundschule darf anderweitiger Unterricht nur ausnahmsweise in besonderen 

Fällen von der Schulaufsichtsbehörde gestattet werden. 

(2) Der Schulpflichtige hat die Schule zu besuchen, in deren Schulbezirk er wohnt. Dies gilt nicht für 

Schulpflichtige, die eine Gemeinschaftsschule oder eine Schule in freier Trägerschaft besuchen; Satz 1 

gilt weiterhin nicht für Schulpflichtige, für die ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsan-

gebot festgestellt wurde und die eine allgemeine Schule besuchen. Die Schulaufsichtsbehörde kann 

1. bis zu einer Regelung nach den §§ 28, 30 und 31 aus Gründen einer im öffentlichen Inte-
resse liegenden Verbesserung der Schulverhältnisse nach Anhören der beteiligten Schulträ-
ger oder 
2.zur Bildung annähernd gleich großer Klassen oder bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität 
einer Schule oder 
3.in sonstigen Fällen, wenn wichtige Gründe vorliegen, 

Abweichungen von Satz 1 zulassen oder anordnen. In den Fällen von Nummer 2 und 3 hört die Schulauf-

sichtsbehörde vor der Entscheidung die Eltern der betroffenen Schüler an. Die Schulaufsichtsbehörde kann 

in den Fällen von Satz 3 Nr. 2 und 3 die Zuständigkeit für die Anhörung und die Entscheidung auf den ge-

schäftsführenden Schulleiter übertragen. 

(3) Soweit nicht ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum nach Absatz 2 Satz 1 zuständig 

ist, haben die Erziehungsberechtigten das Recht, unter den für ihre schulpflichtigen Kinder geeigneten son-

derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren zu wählen. Die Schulaufsichtsbehörde kann aus wichti-

gen Gründen in Abweichung von Satz 1 Schulpflichtige einem geeigneten sonderpädagogischen Bildungs- 

und Beratungszentrum zuweisen. 

 



C. Pflicht zum Besuch der Berufsschule  
(§§ 77-81) 

§ 77  

Beginn der Berufsschulpflicht 

Die Pflicht zum Besuch der Berufsschule beginnt mit dem Ablauf der Pflicht zum Besuch einer Schule ge-

mäß § 73 Abs. 2. 

§ 78  

Dauer der Berufsschulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht dauert drei Jahre. Sie endet mit dem Ablauf des Schuljahres, in dem der Berufs-

schulpflichtige das 18. Lebensjahr vollendet; auf Antrag können volljährige Berufsschulpflichtige für das 

zweite Schulhalbjahr beurlaubt werden. Darüber hinaus kann die Berufsschule freiwillig mit den Rechten 

und Pflichten eines Berufsschulpflichtigen bis zum Ende des Schuljahres besucht werden, in dem das 20. 

Lebensjahr vollendet wird. 

(2) Auszubildende, die vor Beendigung der Berufsschulpflicht nach Absatz 1 ein Berufsausbildungsverhält-

nis beginnen oder eine Stufenausbildung fortsetzen, sind bis zum Abschluß der Ausbildung berufsschul-

pflichtig. Beträgt die Ausbildungszeit weniger als drei Jahre, dauert die Berufsschulpflicht mindestens zwei 

Schuljahre, sofern nach der Stundentafel das Bildungsziel einer Berufsschule von drei Jahren Dauer erreicht 

wird. Wer nach Beendigung der Berufsschulpflicht nach Absatz 1 ein Berufsausbildungs- oder Umschu-

lungsverhältnis beginnt oder die Stufenausbildung fortsetzt, kann die Berufsschule bis zum Abschluß mit 

den Rechten und Pflichten eines Berufsschulpflichtigen besuchen. 

(3) Wird vor Beendigung der Berufsschulpflicht nach Absatz 1 ein neues Berufsausbildungsverhältnis be-

gonnen oder eine Stufenausbildung fortgesetzt, kann die Schule bereits abgeleisteten Besuch der Berufs-

schule teilweise oder ganz auf die Berufsschulpflicht anrechnen. 

§ 78a  

Berufsvorbereitungsjahr 

(1) Die Pflicht zum Besuch des Berufsvorbereitungsjahres (§ 10 Abs. 5) dauert ein Jahr. Danach ist der 

Schüler von der weiteren Berufsschulpflicht (§ 78 Abs. 1) befreit. Wird während des Berufsvorbereitungs-

jahres oder danach ein Berufsausbildungsverhältnis begonnen, richtet sich die Berufsschulpflicht nach § 78 

Abs. 2 und 3. 

(2) Das Kultusministerium stellt bei Vorliegen der personellen und sächlichen Voraussetzungen durch 

Rechtsverordnung fest, ab welchem Zeitpunkt in den einzelnen Schulbezirken das Berufsvorbereitungsjahr 

zu besuchen ist. Zuvor sind die betroffenen Schulträger zu hören. 

§ 79  

Erfüllung der Berufsschulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht wird durch den Besuch derjenigen Berufsschule erfüllt, in deren Schulbezirk der 

Ausbildungs- oder Beschäftigungsort, bei Berufsschulpflichtigen ohne Berufsausbildungs- oder Beschäfti-

gungsverhältnis sowie bei im Ausland beschäftigten Berufsschulpflichtigen der Wohnort liegt. 

(2) Die Schule kann, wenn wichtige Gründe in der Person des Berufsschulpflichtigen vorliegen, den Besuch 

einer anderen als der zuständigen Berufsschule gestatten. 



(3) Die Schulaufsichtsbehörde kann aus Gründen einer im öffentlichen Interesse liegenden Verbesserung der 

inneren oder äußeren Schulverhältnisse, zur fachgerechten Ausbildung der Berufsschüler oder aus anderen 

wichtigen Gründen die Schüler eines Berufsfeldes, einer Berufsgruppe oder eines Einzelberufs oder einzelne 

Schüler ganz oder für einzelne Unterrichtsfächer einer anderen als der örtlich zuständigen Berufsschule oder 

einer Bundesfachklasse zuweisen. Wenn sich die Maßnahme auf die Bezirke von mehreren oberen Schul-

aufsichtsbehörden erstreckt, ist für die Zuweisung die Schulaufsichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk die 

zunächst zuständige Berufsschule liegt. Die Schulaufsichtsbehörde hat sich vor der Zuweisung mit den be-

teiligten Schulträgern und nach dem Berufsbildungsgesetz für die Berufsbildung der Auszubildenden zu-

ständigen Stellen ins Benehmen zu setzen, soweit es sich nicht um die Zuweisung einzelner Schüler handelt. 

§ 80  

Ruhen der Berufsschulpflicht 

Die Berufsschulpflicht ruht, solange der Berufsschulpflichtige 

1.eine öffentliche Schule gemäß § 73 Abs. 2, eine Berufsfachschule, ein Berufskolleg oder eine 
entsprechende Ersatzschule in freier Trägerschaft besucht; 
 
2.mindestens im Umfang des Unterrichts an einer vergleichbaren öffentlichen Schule, am Unter-
richt einer Berufsfachschule oder eines Berufskollegs in freier Trägerschaft teilnimmt, die Ergän-
zungsschule ist und von der Schulaufsichtsbehörde als ausreichender Ersatz für den Berufsschul-
unterricht anerkannt ist; 
 
3.eine Hochschule, die Filmakademie, die Popakademie oder die Akademie für Darstellende 
Kunst besucht; 
 
4.als Beamter im Vorbereitungsdienst für eine Laufbahn des einfachen, mittleren oder gehobenen 
Dienstes steht, es sei denn, die oberste Schulaufsichtsbehörde stellt im Benehmen mit dem betei-
ligten Ministerium fest, daß der Vorbereitungsdienst dem Berufsschulunterricht nicht gleichwertig 
ist. Das gleiche gilt für Dienstanfänger im Sinne der beamtenrechtlichen Bestimmungen; 
 
5.das freiwillige soziale oder ökologische Jahr leistet, es sei denn, die oberste Schulaufsichtsbe-
hörde stellt fest, daß die einführende und begleitende Betreuung nicht den Anforderungen der Be-
rufsschule entspricht; 
 
6.Wehrdienst oder den Bundesfreiwilligendienst leistet. 

 

§ 81  

Vorzeitige Beendigung der Berufsschulpflicht 

(1) Die oberste Schulaufsichtsbehörde kann feststellen, daß durch den Besuch bestimmter Bildungsgänge 

die Berufsschulpflicht ganz oder teilweise erfüllt und damit vorzeitig beendet ist. Die gleiche Feststellung 

kann die Schule für einzelne Berufsschulpflichtige treffen, wenn 

1.die bisherige Ausbildung des Berufsschulpflichtigen den Besuch der Berufsschule ganz 
oder teilweise entbehrlich macht oder 
2.im Hinblick auf das Ausbildungsziel und die Ausbildung des Berufsschulpflichtigen der 
Besuch der Berufsschule nicht sinnvoll erscheint. 

(2) Die Berufsschulpflicht einer Schülerin endet vorzeitig, wenn diese bei Mutterschaft nach Vollendung des 

16. Lebensjahres die Beendigung beantragt. Satz 1 gilt für die Berufsschulpflicht eines männlichen Schülers 



entsprechend. Die zeitgleiche Beendigung der Berufsschulpflicht beider Eltern nach Satz 1 und 2 ist ausge-

schlossen. 

D. Besondere Regelungen für Schüler 
mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot (§§ 82-84a) 

§ 82 

Feststellung des Anspruchs 

(1) Die Schulaufsichtsbehörde stellt auf der Grundlage der Ergebnisse einer sonderpädagogischen Diagnos-

tik fest, ob ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht, und legt nach Maßgabe von 

§ 15 Absatz 1 Satz 4 den Förderschwerpunkt fest. Sie stellt auch fest, ob der Anspruch eine Internatsunter-

bringung nach § 15 Absatz 3 umfasst. Der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot besteht 

nicht, wenn der Schüler mithilfe sonderpädagogischer Beratung und Unterstützung dem Bildungsgang der 

allgemeinen Schule folgen kann. 

(2) Das Verfahren zur Prüfung und Feststellung des Anspruchs auf ein sonderpädagogisches Bildungsange-

bot (Feststellungsverfahren) wird auf Antrag der Erziehungsberechtigten eingeleitet; die allgemeine Schule 

wirkt hieran mit. Bei Vorliegen konkreter Hinweise, insbesondere dass dem individuellen Anspruch des 

Kindes beziehungsweise Jugendlichen ohne sonderpädagogische Bildung nicht entsprochen werden kann 

oder die Bildungsrechte von Mitschülern beeinträchtigt werden, kann das Feststellungsverfahren von der 

Schulaufsichtsbehörde auch ohne Antrag eingeleitet werden. Auf Verlangen der Schulaufsichtsbehörde ha-

ben sich Kinder und Jugendliche an der sonderpädagogischen Diagnostik (einschließlich Schulleistungsprü-

fung und Intelligenztest) zu beteiligen und vom Gesundheitsamt untersuchen zu lassen. 

(3) Der Anspruch entfällt, wenn von der Schulaufsichtsbehörde festgestellt wird, dass seine Voraussetzun-

gen nach Absatz 1 nicht mehr gegeben sind. 

§ 83 

Erfüllung des Anspruchs auf ein sonder- 
pädagogisches Bildungsangebot, Elternwahl 
in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I 

(1) Wird ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt, berät die Schulaufsichts-

behörde die Erziehungsberechtigten umfassend über schulische Angebote sowohl an allgemeinen Schulen 

als auch an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. 

(2) Im Anschluss an die Beratung nach Absatz 1 wählen die Erziehungsberechtigten, ob der Anspruch auf 

ein sonderpädagogisches Bildungsangebot in der Primarstufe oder in der Sekundarstufe I an einer allgemei-

nen Schule oder einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt werden soll. 

(3) Melden die Erziehungsberechtigen den Wunsch nach Besuch einer allgemeinen Schule an, führt die 

Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig eine Bildungswegekonferenz durch. Die Beratung der Erziehungsberech-

tigen erfolgt hierbei auf der Grundlage einer raumschaftsbezogenen Schulangebotsplanung, die mit den von 

der Erfüllung des Anspruchs berührten Schulen, Schulträgern und Leistungs- und Kostenträgern (berührte 

Stellen) abgestimmt wird. Ausgehend vom Wunsch der Erziehungsberechtigten schlägt ihnen die Schulauf-

sichtsbehörde ein Bildungsangebot an einer allgemeinen Schule vor, das im Falle eines zieldifferenten Un-

terrichts nach § 15 Absatz 4 grundsätzlich gruppenbezogen zu organisieren ist. Hierbei ist das Einverneh-

men mit den Erziehungsberechtigen und den berührten Stellen anzustreben. Das Wahlrecht der Erziehungs-

berechtigten besteht nicht im Hinblick auf eine Internatsunterbringung nach § 15 Absatz 3 sowie den organi-

satorischen Aufbau der allgemeinen Schule insbesondere in Bezug auf den Aufbau, Inhalt und Umfang der 

schulischen Tagesstruktur. 



(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann festlegen, dass abweichend von der nach der Bildungswegekonferenz 

erfolgten Wahl der Erziehungsberechtigten der Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot an 

einer anderen allgemeinen Schule erfüllt wird, wenn an der gewählten Schule auch mit besonderen und an-

gemessenen Vorkehrungen der berührten Stellen die fachlichen, personellen und sächlichen Voraussetzun-

gen zur Erfüllung des Anspruchs nicht geschaffen werden können; sie kann in besonders gelagerten Einzel-

fällen festlegen, dass der Anspruch an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt 

wird. Satz 1 gilt auch, wenn sich die Erziehungsberechtigten an dem Beratungsverfahren nach Absatz 3 

nicht beteiligen. Können Schüler mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot einem 

Bildungsgang einer allgemeinen Schule folgen (zielgleicher Unterricht), kann sich die Festlegung nach Satz 

1 nicht auf einen von der Wahl der Erziehungsberechtigten abweichenden Bildungsgang erstrecken. 

(5) Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, bei der Anmeldung die allgemeine Schule auf den festge-

stellten Anspruch hinzuweisen und ihr den Vorschlag der Schulaufsichtsbehörde nach Absatz 3 oder die 

Festlegung nach Absatz 4 mitzuteilen. 

(6) Besteht der Anspruch fort, üben die Erziehungsberechtigten ihr Wahlrecht zudem aus 

1. 

vor jeder Anmeldung an einer allgemeinen Schule, hierzu zählt auch der Übergang von einem son-

derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum auf eine allgemeine Schule, 

2. 

vor dem Übergang von der Grundschule auf eine auf sie aufbauende Schule oder 

3. 

auf eigenen Antrag oder Antrag der Schulaufsichtsbehörde im Falle einer wesentlichen Änderung der 

Verhältnisse seit dem letzten Vorschlag der Schulaufsichtsbehörde nach Absatz 3 oder der Festle-

gung nach Absatz 4. 

Die Absätze 2 bis 4 sind entsprechend anzuwenden. 

(7) Vor dem Übergang auf eine berufliche Schule, in eine Berufsausbildung oder eine Berufsvorbereitung 

wird von der Schulaufsichtsbehörde in einer Berufswegekonferenz unter Beteiligung der Jugendlichen, der 

Erziehungsberechtigten, der Schulträger sowie der notwendigen Leistungs- und Kostenträger der für die 

Jugendlichen mit Blick auf ihre individuellen beruflichen Perspektiven und Wünsche am besten geeignete 

Bildungsweg und -ort festgelegt, um die bestmögliche berufliche Integration zu erreichen. Hierbei ist das 

Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigen und den berührten Stellen anzustreben. 

§ 84 

Besondere Regelungen zur Schulpflicht 
bei Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot, Begrenzung 
des Schulbesuchs 

(1) Für Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt 

Sehen, Hören oder körperliche und motorische Entwicklung, deren Anspruch an einer allgemeinen Schule 

erfüllt wird, kann die Pflicht zum Besuch der Grundschule im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtig-

ten über die in § 75 Absatz 1 Satz 1 bestimmte Zeit hinaus um ein Jahr verlängert werden, wenn anzuneh-

men ist, dass dadurch das Ziel des Anspruchs besser erreicht werden kann. Wird der Anspruch an einem 

sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum erfüllt, dauert diese Pflicht fünf Jahre. 



(2) Für Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot mit dem Förderschwerpunkt 

Sehen, Hören, geistige Entwicklung oder körperliche und motorische Entwicklung kann die Pflicht zum 

Besuch einer auf der Grundschule aufbauenden Schule im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten 

über die in § 75 Absatz 2 Satz 1 bestimmte Zeit hinaus bis zur Dauer von insgesamt zwei Jahren verlängert 

werden, wenn anzunehmen ist, dass sie dadurch das Ziel des Anspruchs besser erreichen können. Aus dem 

gleichen Grund kann für diese Schüler die Pflicht zum Besuch der Berufsschule über die in § 78 Absatz 1 

Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 bestimmte Zeit um ein Jahr verlängert werden. 

(3) Besuchen Schüler mit Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot eine allgemeine Schule, 

kann die Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung der Erziehungsberechtigten mit Ablauf der Schulpflicht 

nach § 75 Absatz 1 oder § 75 Absatz 2 Satz 1 das Ende des Rechts zum weiteren Besuch der Grundschule 

oder einer auf ihr aufbauenden Schule anordnen. Satz 1 gilt nach Ablauf einer Verlängerung der Schulpflicht 

nach Absatz 1 oder 2 entsprechend. 

§ 84a 

Ausführungsvorschriften 

Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung besondere Bestimmungen zu erlassen 

1. 

zu den Verfahren nach §§ 82 und 84 einschließlich der Überprüfung und Befristung festgestellter 

Ansprüche, 

2. 

zur Ausübung des Wahlrechts durch die Erziehungsberechtigten nach § 83 Absatz 2, 3 und 6, 

3. 

zum Beratungsverfahren nach § 83 Absatz 1 und 3, insbesondere zu den berührten Stellen sowie zur 

Zusammensetzung und Organisation der Bildungswegekonferenz, und zur Berufswegekonferenz, 

4
. 

zum zieldifferenten Unterricht nach § 15 Absatz 4, insbesondere zu den Bildungszielen, zum Auf-

steigen in der Schule, zu den zu erteilenden Zeugnissen und den damit verbundenen Berechtigungen. 

 

E. Sonstige Vorschriften  
(§§ 85-92) 

§ 85 Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul- und Teilnahmepflicht,  
Informierung des Jugendamtes, verpflichtendes Elterngespräch 

(1) Die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut 

ist, haben die Anmeldung zur Schule vorzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß der Schüler am 

Unterricht und an den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und 

sich der Schulordnung fügt. Sie sind verpflichtet, den Schüler für den Schulbesuch in gehöriger Wei-

se auszustatten, die zur Durchführung der Schulgesundheitspflege erlassenen Anordnungen zu befol-

gen und dafür zu sorgen, daß die in diesem Gesetz vorgesehenen pädagogisch-psychologischen Prü-

fungen und amtsärztlichen Untersuchungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. 



(2) Die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter 

von Betrieben) oder deren Bevollmächtigte haben den Berufsschulpflichtigen unverzüglich zur Schu-

le anzumelden, ihm die zur Erfüllung der Pflicht zum Besuch der Berufsschule erforderliche Zeit zu 

gewähren und ihn zur Erfüllung der Berufsschulpflicht anzuhalten. 

(3) Die Schule soll das Jugendamt unterrichten, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, 

dass das Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist; in der Regel werden die El-

tern vorher angehört. Zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung arbeiten Schule und Jugendamt 

zusammen. Diese Bestimmung gilt auch für Schulen in freier Trägerschaft. 

(4) Nimmt bei einem dringenden Aussprachebedarf kein Elternteil eine Einladung des Klassenlehrers 

oder Schulleiters zum Gespräch wahr und stellt die Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters 

gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Schülers fest, kann die weitere Einla-

dung zum Gespräch mit dem Hinweis verbunden werden, dass bei Nichtbefolgen das Jugendamt un-

terrichtet wird. 

§ 86 Zwangsgeld, Schulzwang 

(1) Kommen die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes 

anvertraut ist, ihrer Pflicht nach § 85 Abs. 1 nicht nach, kann die obere Schulaufsichtsbehörde nach 

Maßgabe des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld festsetzen. 

(2) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise zugeführt 

werden. Die Zuführung wird von der für den Wohn- oder Aufenthaltsort der Schulpflichtigen zu-

ständigen Polizeibehörde angeordnet. Wenn die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen Er-

ziehung und Pflege eines Kindes anvertraut ist, schulpflichtige Kinder trotz Aufforderung nicht vor-

stellen, kann das Amtsgericht auf Antrag der zuständigen Polizeibehörde eine Durchsuchung von de-

ren Wohnung anordnen. 

§ 87 (aufgehoben) 

§ 88 Wahl des Bildungswegs 

(1) Über alle weiteren Bildungswege nach der Grundschule entscheiden die Erziehungsberechtigten. 

Volljährige Schüler entscheiden selbst. 

(2) In die Hauptschule und Werkrealschule, die Realschule, das Gymnasium, das Kolleg, die Berufs-

fachschule, das Berufskolleg, die Berufsoberschule und die Fachschule kann nur derjenige Schüler 

aufgenommen werden, der nach seiner Begabung und Leistung für die gewählte Schulart geeignet 

erscheint. 

(3) Schüler, welche nach Begabung oder Leistung die Voraussetzungen für den erfolgreichen Besuch 

einer der in Absatz 2 genannten Schulen nicht erfüllen, werden aus der Schule entlassen; sie haben, 

falls sie noch schulpflichtig sind, eine Schule der ihrer Begabung entsprechenden Schulart zu besu-

chen. Satz 1 gilt nicht im Falle eines zieldifferenten Unterrichts nach 

 

 § 15 Absatz 4. 

(4) Die Aufnahme eines Schülers in eine der in Absatz 2 genannten Schulen oder in eine Gemein-

schaftsschule darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Schüler nicht am Schulort wohnt. Ein 

Anspruch auf Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht, solange der Besuch einer anderen 

Schule desselben Schultyps möglich und dem Schüler zumutbar ist; die Schulaufsichtsbehörde kann 

Schüler einer anderen Schule desselben Schultyps zuweisen, wenn dies zur Bildung annähernd 



gleich großer Klassen oder bei Erschöpfung der Aufnahmekapazität erforderlich und dem Schüler 

zumutbar ist. Die Schulaufsichtsbehörde hört vor der Entscheidung die Eltern der betroffenen Schü-

ler an. 

 

E. Sonstige Vorschriften  
(§§ 85-92) 

§ 85  

Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Schul- und Teilnahmepflicht,  
Informierung des Jugendamtes, verpflichtendes Elterngespräch 

(1) Die Erziehungsberechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder Pflege eines Kindes anvertraut ist, 

haben die Anmeldung zur Schule vorzunehmen und dafür Sorge zu tragen, daß der Schüler am Unterricht 

und an den übrigen verbindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und sich der Schulord-

nung fügt. Sie sind verpflichtet, den Schüler für den Schulbesuch in gehöriger Weise auszustatten, die zur 

Durchführung der Schulgesundheitspflege erlassenen Anordnungen zu befolgen und dafür zu sorgen, daß 

die in diesem Gesetz vorgesehenen pädagogisch-psychologischen Prüfungen und amtsärztlichen Untersu-

chungen ordnungsgemäß durchgeführt werden können. 

(2) Die für die Berufserziehung der Schüler Mitverantwortlichen (Ausbildende, Dienstherren, Leiter von 

Betrieben) oder deren Bevollmächtigte haben den Berufsschulpflichtigen unverzüglich zur Schule anzumel-

den, ihm die zur Erfüllung der Pflicht zum Besuch der Berufsschule erforderliche Zeit zu gewähren und ihn 

zur Erfüllung der Berufsschulpflicht anzuhalten. 

(3) Die Schule soll das Jugendamt unterrichten, wenn gewichtige Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das 

Wohl eines Schülers ernsthaft gefährdet oder beeinträchtigt ist; in der Regel werden die Eltern vorher ange-

hört. Zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung arbeiten Schule und Jugendamt zusammen. Diese Be-

stimmung gilt auch für Schulen in freier Trägerschaft. 

(4) Nimmt bei einem dringenden Aussprachebedarf kein Elternteil eine Einladung des Klassenlehrers oder 

Schulleiters zum Gespräch wahr und stellt die Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Schülers fest, kann die weitere Einladung zum Gespräch 

mit dem Hinweis verbunden werden, dass bei Nichtbefolgen das Jugendamt unterrichtet wird. 

§ 86 

Zwangsgeld, Schulzwang 

(1) Kommen die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen Erziehung und Pflege eines Kindes anver-

traut ist, ihrer Pflicht nach § 85 Abs. 1 nicht nach, kann die obere Schulaufsichtsbehörde nach Maßgabe des 

Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes ein Zwangsgeld festsetzen. 

(2) Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, können der Schule zwangsweise zugeführt werden. 

Die Zuführung wird von der für den Wohn- oder Aufenthaltsort der Schulpflichtigen zuständigen Polizeibe-

hörde angeordnet. Wenn die Erziehungsberechtigten oder diejenigen, denen Erziehung und Pflege eines 

Kindes anvertraut ist, schulpflichtige Kinder trotz Aufforderung nicht vorstellen, kann das Amtsgericht auf 

Antrag der zuständigen Polizeibehörde eine Durchsuchung von deren Wohnung anordnen. 

  



§ 87  

(aufgehoben) 

§ 88  

Wahl des Bildungswegs 

(1) Über alle weiteren Bildungswege nach der Grundschule entscheiden die Erziehungsberechtigten. Voll-

jährige Schüler entscheiden selbst. 

(2) In die Hauptschule und Werkrealschule, die Realschule, das Gymnasium, das Kolleg, die Berufsfach-

schule, das Berufskolleg, die Berufsoberschule und die Fachschule kann nur derjenige Schüler aufgenom-

men werden, der nach seiner Begabung und Leistung für die gewählte Schulart geeignet erscheint. 

(3) Schüler, welche nach Begabung oder Leistung die Voraussetzungen für den erfolgreichen Besuch einer 

der in Absatz 2 genannten Schulen nicht erfüllen, werden aus der Schule entlassen; sie haben, falls sie noch 

schulpflichtig sind, eine Schule der ihrer Begabung entsprechenden Schulart zu besuchen. Satz 1 gilt nicht 

im Falle eines zieldifferenten Unterrichts nach § 15 Absatz 4. 

(4) Die Aufnahme eines Schülers in eine der in Absatz 2 genannten Schulen oder in eine Gemeinschafts-

schule darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil der Schüler nicht am Schulort wohnt. Ein Anspruch auf 

Aufnahme in eine bestimmte Schule besteht nicht, solange der Besuch einer anderen Schule desselben 

Schultyps möglich und dem Schüler zumutbar ist; die Schulaufsichtsbehörde kann Schüler einer anderen 

Schule desselben Schultyps zuweisen, wenn dies zur Bildung annähernd gleich großer Klassen oder bei Er-

schöpfung der Aufnahmekapazität erforderlich und dem Schüler zumutbar ist. Die Schulaufsichtsbehörde 

hört vor der Entscheidung die Eltern der betroffenen Schüler an. 

  



11. TEIL  

Staatliche sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 

mit Internat und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 

mit Internat in freier Trägerschaft 

§ 101  

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 
mit Internat in freier Trägerschaft 

(1) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft bedürfen der 

Genehmigung der oberen Schulaufsichtsbehörde. 

(2) Für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft gelten 

das Privatschulgesetz und die hierzu ergangenen Vollzugsvorschriften mit der Maßgabe, daß die §§ 6, 7 und 

8 Privatschulgesetz auch auf Ergänzungsschulen und § 8 Privatschulgesetz auch auf Erziehungskräfte An-

wendung finden. 

(3) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilten Genehmigungen bleiben in Kraft. 

§ 102  

(aufgehoben) 

§ 103  

Lehrer an sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 
mit Internat in freier Trägerschaft 

(1) Lehrer an öffentlichen Schulen können zur Dienstleistung an sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-

tungszentren mit Internat in freier Trägerschaft im Lande beurlaubt werden. 

(2) Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft, die einem nach 

Absatz 1 beurlaubten Lehrer und für dessen Hinterbliebene eine zusätzliche Versorgung für die von ihm 

wahrgenommene Funktion an der Schule zugesagt haben, erhalten nach Eintritt des Versorgungsfalles des 

Lehrers auf Antrag einen Zuschuß in Höhe der tatsächlich gezahlten zusätzlichen Versorgungsleistungen. 

Die Versorgung aus dem statusrechtlichen Amt und die zusätzliche Versorgung dürfen dabei zusammen 

nicht höher sein als die eines entsprechenden Funktionsstelleninhabers an einer öffentlichen Schule. Die 

Zahl der Funktionsinhaber an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in frei-

er Trägerschaft darf dabei nicht höher sein als an vergleichbaren öffentlichen Schulen. 

(3) Der Zuschuß ist einzustellen, wenn der Beamte seine vom Land gewährten Versorgungsbezüge kraft 

Gesetzes verliert. Er kann eingestellt oder gekürzt werden, wenn die Versorgungsbezüge des Landes aber-

kannt oder gekürzt werden. Im Falle der Auflösung der Schule können dem Lehrer oder seinen Hinterblie-

benen unmittelbar Beträge bis zur Höhe der vom Land der Schule zu ihrem Versorgungsaufwand gewährten 

Zuschüsse bewilligt werden, wenn der bisherige Schulträger nach seinen Vermögens- und Einkommensver-

hältnissen den auf ihn entfallenden Anteil des Versorgungsaufwands nicht mehr tragen kann. 

§ 104  

Versorgungsberechtigung 

(1) Die ständigen wissenschaftlichen und technischen Lehrer an genehmigten sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft erhalten, wenn sie die im öffentlichen 

Schuldienst für die Übernahme ins Beamtenverhältnis auf Lebenszeit gestellten beamtenrechtlichen Voraus-

setzungen erfüllen, auf Antrag die Versorgungsberechtigung eines entsprechenden Lehrers an öffentlichen 



Schulen. Über den Antrag entscheidet die für die Ernennung eines entsprechenden Lehrers an öffentlichen 

Schulen zuständige Behörde. Mit der Versorgungsberechtigung erhalten die Lehrer die Befugnis, die der 

Amtsbezeichnung eines vergleichbaren Lehrers im öffentlichen Dienst entsprechende Bezeichnung zu füh-

ren. Durch die Versorgungsberechtigung entsteht kein Anspruch auf Beihilfe nach den beamtenrechtlichen 

Vorschriften gegenüber dem Land Baden-Württemberg. 

(2) Die Zahl der mit Versorgungsberechtigung an einem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentrum mit Internat in freier Trägerschaft verwendeten Lehrer darf nicht höher sein als die Zahl der an ei-

ner vergleichbaren öffentlichen Schule planmäßig angestellten Lehrer. 

(3) Die Versorgungsberechtigung erlischt 

1. 

mit dem Aufhören der Schule; der Lehrer soll jedoch, wenn nicht in diesem Zeitpunkt die Vorausset-

zungen für die Versetzung in den Ruhestand vorliegen, in den öffentlichen Schuldienst übernommen 

werden, 

2. 

mit dem freiwilligen Austritt aus der Schule oder mit dem Aufhören der hauptberuflichen Tätigkeit 

an ihr, 

3. 

mit der Entlassung aus dem Dienst der Schule, 

4. 

wenn der Lehrer zu einer Strafe rechtskräftig verurteilt wird, die bei einem Beamten den Verlust des 

Amtes zur Folge hätte. 

(4) Die Versorgungsberechtigung kann von der nach Absatz 1 für die Ernennung zuständigen Behörde wi-

derrufen werden, wenn Umstände vorliegen, die bei einem Beamten die Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis rechtfertigen würden. 

(5) Nach Eintritt des Versorgungsfalles erlischt der Anspruch auf Versorgung, wenn bei einem Berechtigten 

die Voraussetzungen vorliegen, unter denen ein Ruhestandsbeamter oder ein Witwen- oder Waisengeldbe-

rechtigter den Anspruch auf Ruhegeld bzw. Witwen- oder Waisengeld kraft Gesetzes verlieren würde. Die 

Zahlung der Versorgungsbezüge kann eingestellt oder die Versorgungsbezüge können gekürzt werden, wenn 

Umstände vorliegen, die bei einem Ruhestandsbeamten die Aberkennung oder Kürzung des Ruhegehalts 

rechtfertigen würden. 

(6) Der Schulträger hat die obere Schulaufsichtsbehörde von dem Eintritt der Voraussetzungen der Absätze 

3 bis 5 unverzüglich zu benachrichtigen und die Gründe des Austritts oder der Entlassung mitzuteilen. 

(7) Für die Berechnung der ruhegehaltfähigen Dienstzeit und der Versorgungsbezüge gelten die Vorschriften 

des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg sinngemäß. Die Versorgungsbezüge dürfen 

nicht höher sein als die, die ein Lehrer mit entsprechender Tätigkeit im öffentlichen Schuldienst erhält. 

(8) Diese Vorschriften gelten entsprechend auch für die Schulleiter sowie für diejenigen Internatsleiter, die 

aus dem Schuldienst hervorgegangen sind; ihr Übertritt von der Schule an das Internat fällt nicht unter Ab-

satz 3 Nr. 2 und 3. 



§ 105  

Zuschuß zu den Personalkosten der sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren mit Internat 

in freier Trägerschaft 

(1) Die genehmigten sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Träger-

schaft erhalten die Personalkosten für den Schulleiter und die anerkannten wissenschaftlichen und techni-

schen Lehrer einschließlich der anerkannten Ausbilder vom Land auf Antrag als Zuschuß. Der Zuschuß 

richtet sich nach der Höhe des tatsächlichen Aufwands, höchstens jedoch nach den Beträgen, die sich bei 

Anwendung der im öffentlichen Dienst geltenden Bestimmungen ergeben würden, und wird für höchstens so 

viele Kräfte gewährt, wie an einer entsprechenden staatlichen Einrichtung angestellt wären. 

(2) Nähere Vorschriften über die Berechnung, Pauschalierung und Auszahlung des Zuschusses können vom 

Kultusministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und dem fachlich beteiligten Ministerium 

durch Rechtsverordnung erlassen werden. 

§ 106 

Zuschüsse zu den Sachkosten der sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren 
mit Internat in freier Trägerschaft 

Die Schulträger der sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Internat in freier Trägerschaft 

erhalten für jeden Schüler, der am 15. Februar des laufenden Schuljahres die Schule besucht hat, einen Zu-

schuss des Landes in Höhe des Sachkostenbeitrags für ein entsprechendes öffentliches sonderpädagogisches 

Bildungs- und Beratungszentrum. 

 


